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Einführung

Die bis dato gültige Version der ÖNORM 
B 2110 (Version 2013-03) wurde nunmehr 
durch Version 03/2023 abgelöst. 10 Jahre 
vergingen und man war gespannt, was sich 
in dieser Zeit getan hat.

Seit der Herausgabe der überarbeiteten 
ÖNORM B 2110 sind bereits einige Mona-
te vergangen, dennoch stellen sich in der 
Praxis folgende Fragen: Welche Auswir-
kungen ergeben sich aus der Anwendung 
der ÖNORM B 2110:2023? Was sind die 
bauwirtschaftlichen Folgen auf Vertrags-
verhältnisse zwischen Aufraggeber und 
Auftragnehmer? Lohnt sich die Anwen-
dung der Version 2023 gegenüber dem 
Vorgänger aus dem Jahr 2013? 

Ein eher ernüchterndes Bild zeigt sich 
dann bei genauerer Betrachtung der Än-
derungen in rund 80 Abschnitten bzw. 
Unterabschnitten der Neuausgabe vom 
01.05.2023. Angepasste Formulierungen, 
Umstrukturierungen und überschaubare 
Neuerungen...

Hermann Wenusch, Vorsitzender der zu-
ständigen Arbeitsgruppe des Normenko-
mitees 015, muss sich, im Interview mit 
Georg Karasek (bauaktuell, September 
2023), ein „mageres Ergebnis“ der neuen 
Ausgabe der ÖNORM eingestehen. Das 
Problem liegt lt. Wenusch wohl darin, dass 
immer bloß am bisherigen Text herum-
gebastelt wird, anstatt die Norm „in einem 
Guss“ gesamthaft zu gestalten.

Technische Überarbeitungen 

Das Ergebnis der Überarbeitung sind zu-
mindest geringfügige Änderungen in 
beinahe jedem einzelnen Abschnitt im 
Vergleich zur Vorgängerversion (vgl. Bun-
deskammer der Ziviltechniker:innen | 
Arch+Ing, Neuausgabe ÖNORM B 2110, 
Beitrag vom 29.08.2023):

Pkt 3.9 
„Leistungsziel“ wurde neu definiert

Pkt 3.16 
„Value Engineering“ wurde ergänzt

Pkt 4.2.2
wurde neu strukturiert.

Pkt 5.8 
„Rücktritt vom Vertrag“ wurde überarbei-
tet.

Pkt 6.5.2 
„Fixgeschäft“ wurde ersatzlos gestrichen.

Die Thematik „Vertragsstrafe“ wurde von 
Pkt 6.5.3 nach 11.3 „Schadenersatz und 
Vertragsstrafe“ verschoben.

In Pkt 7 erfolgte eine Präzisierung der 
einzelnen Anforderungen an die Leis-
tungsabweichung und ihre Folgen.

Pkt 11 „Schlussfeststellung“ wurde ersatz-
los gestrichen.

Pkt 5.9 wurde in einen neuen Pkt 12 
„Streitigkeiten“ verschoben.

Zusammenfassung

Wir ziehen zur Erneuerung der ÖNORM 
B 2110 ein eher ernüchterndes Fazit – 
nämlich, dass es kaum nennenswerte 
Erneuerungen gibt. 
Aus bauwirtschaftlicher Sicht hätten wir 
uns eine Reformierung des Punkts 6.2.7 
„Dokumentation“ erhofft, stammen die 
Bestimmungen doch noch quasi aus dem 
„vordigitalen Zeitalter“ und sind für eine 
rechtskonforme Nachweisführung bei 
Störungen der Leistungserbringung nicht 
wirklich ausreichend. Die alleinige Doku-
mentation des Ist-Ablaufs ist zu wenig und 
vielmehr besteht die Notwendigkeit, den 
konkreten Soll-Bauablauf, der der Kalku-
lation zugrunde gelegt wurde, möglichst 
zu konkretisieren. 
Wir empfehlen dennoch die Integration 
der neuen Norm, betonen jedoch die Not-
wendigkeit möglichst ausgewogener und 
projektspezifischer Anpassungen.
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Der Anhang A „Value Engineering” und 
der Anhang B „Bonusregelungen“ wurden 
ergänzt. 

Auf allgemeine und bauwirtschaftlich 
relevante Aspekte wird im Folgenden 
eingegangen.
 

Informationsrechte der Vertragspartner 
(5.2.6)

Der neue Abschnitt 5.2.6 „Informations-
rechte der Vertragspartner“ geht in die er-
wünschte Richtung hinsichtlich Informa-
tionsanforderungen, definiert jedoch nur 
die Zurverfügungstellung von Informa-
tionen zur Überprüfung der Einhaltung 
gesetzlicher Anforderungen an die einge-
setzten Baumaterialien bzw. Bauteile. 

Die Beschränkung auf die Zurverfügung-
stellung von Informationen zur Über-
prüfung der Einhaltung rein gesetzlicher 
Anforderungen ist nicht nachvollziehbar. 
Vielmehr sollten mit diesen Informa-
tionen auch vertragliche Anforderungen 
überprüft werden können. 

Diesbezüglich ist auch zu hinterfragen, 
was bei dieser beidseitig formulierten Ver-
pflichtung der Auftraggeber leisten soll?

Fazit BWI:
Diese Bestimmung ist in der bauwirtschaft-
lichen Praxis vermutlich relativ wenig be-
deutsam.

Dokumentation (6.2.7)

Von einem bauwirtschaftlichen Stand-
punkt aus betrachtet ist die Dokumen-
tation von Bauprojekten von großer Be-
deutung. Es ist derzeit festzustellen, dass 
in der Praxis die Dokumentation auf Bau-
stellen oft zu kurz kommt, insbesondere 
wenn es in weiterer Folge darum geht, 
Leistungsabweichungen nachzuweisen.

Die Bestimmungen der ÖNORM zur Do-
kumentation „stammen aus dem vordigita-
len Zeitalter“ und entsprechen nicht den 
heutigen Anforderungen, insbesondere in 
Bezug auf die Beweislast und die rechtli-
chen Aspekte von Leistungsstörungen. 
Die Norm legt vor allem fest, dass Bau-
tagesberichte und Baubücher geführt 
werden müssen, was in der Regel jedoch 
nicht ausreicht, um bei Störungen der 
Leistungserbringung, die vom Auftragge-
ber verursacht wurden, rechtskonforme 
Nachweise zu liefern. 
In der Baubetriebswirtschaft wurden 
Methoden entwickelt, um Zeitverluste 

darzustellen, die auf Soll-Ist-Vergleichen 
basieren. Die ÖNORM erfordert bisher 
hauptsächlich die Dokumentation von 
Ist-Fakten im Bauablauf, was alleine un-
zureichend ist. Eine vollständige Doku-
mentation sollte auch den geplanten Soll-
Bauablauf umfassen.

Fazit BWI: 
Hinsichtlich der Dokumentation wurden 
leider nur redaktionelle Anpassungen vor-
genommen, die für die Praxis keine Bedeu-
tung haben.

Rücktritt vom Vertrag (5.8)

Der Rücktritt vom Vertrag kann nun be-
reits dann erfolgen, wenn ein großer Teil 
der Leistung untergegangen ist, im Gegen-
satz zur vorherigen Version, in welcher die 
bereits erbrachte Leistung gänzlich unter-
gegangen sein musste. Diese Revision er-
weitert folglich die Optionen für einen 
Vertragsrücktritt.

In spezifischen Fällen könnte diese Ände-
rung einen signifikanten Unterschied be-
wirken und einer Vertragspartei die Mög-
lichkeit zur Vertragsbeendigung bieten, 
die zuvor nicht gegeben war. 

Die genaue Definition von „ein großer Teil“ 
ist jedoch aus unserer Sicht diskussions-
würdig, und daher könnte diese Änderung 
zu vermehrten Streitigkeiten führen. 
Des Weiteren zeigt Georg Karasek eine 
große Schwäche für den Anwender der 
ÖNORM B 2110 auf, welche sich aus der 
unklaren Zuordnung der Preis- und Leis-
tungsgefahr ergibt. Demzufolge muss die-
se erst mühsam aus der Zusammenschau 
mehrerer Bestimmungen erschlossen 
werden. Es ergeht daraus die dringende 
Empfehlung, diese Zuordnung im Sinne 
der projektspezifischen Anforderungen zu 
konkretisieren.

Fazit BWI: 
Die Anpassung dieser Bestimmung erleich-
tert vermutlich den Rücktritt, erhöht aber 
die Rechtsunsicherheit. 

Gewährleistungsrecht gem. §933 ABGB 
(11.2)

Eine wesentliche Änderung erfuhr der Pkt. 
11.2 Gewährleistung, welcher nun die aus 
rechtlicher Sicht notwendige Anpassung 
an das Gewährleistungsrecht des § 933 
ABGB (Inkrafttretensdatum 01.01.2022) 
berücksichtigt. Es gilt somit eine generelle 
Gewährleistungsfrist von 3 Jahren für un-
bewegliche, aber auch bewegliche Sachen. 
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Die Rechte aus der Gewährleistung verjäh-
ren 3 Monate nach Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist.

Fazit BWI: 
Die Anpassung dieser Bestimmung ist eine 
logische Folge aus dem geänderten Gewähr-
leistungsrecht im ABGB.  

Anpassung der AGB

In zahlreichen Unternehmen werden in 
ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) spezifische Ausgaben der ÖNORM 
B2110 referenziert. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig 
zu überprüfen, ob in den AGB des Unter-
nehmens eine eindeutig festgelegte Version 
vereinbart ist. Es besteht die Möglichkeit, 
dass in Verträgen explizit festgelegt wird, 
dass nicht die gegenwärtig gültige Ausgabe 
der B2110 vereinbart wird.

Fazit BWI
Aus bauwirtschaftlicher Sicht hätten wir uns 
summa summarum mehr von der Neuauf-
lage der ÖNORM erwartet. Dennoch lautet 
unsere Empfehlung, in Anlehnung des Vor-
worts der ÖNORM B 2118:2023 (Schwes-
ternorm): Die ÖNORM B 2110:2023 soll 
in aktueller und möglichst unveränderter 
Form Vertragsbestandteil werden, um den 
damit intendierten Sinngehalt nicht zu ver-
fälschen. Erforderliche Anpassungen aus 
der Eigenart einzelner Projekte sollten so 
gering wie möglich und ausgewogen erfol-
gen.
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